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Kapitel 1: Die Kinderrechte

1.1. Die Kinderrechtskonvention

Zweck:

• Instrument, das die Staaten verpflichtet, sich 
aktiv für das Wohl von Kindern einzusetzen

• Zusammenfassung und Vereinheitlichung 
unterschiedlicher völkerrechtlicher Texte  
über Rechte von Kindern

Umsetzung wird vom UN-Ausschuss  
für die Rechte des Kindes kontrolliert

Entwicklung:  
3 Zusatzprotokolle betreffend

• den Verkauf von Kindern,  
die Kinderprostitution und  
die Kinderpornografie (2002)

• die Beteiligung von Kindern  
an bewaffneten Konflikten (2002)

• das Individualbeschwerde-Verfahren (2014)

Kinder sind das Fundament  
jeder Gesellschaft

• Situation der Kinder beeinflusst das 
Wohlergehen der gesamten Gesellschaft

• Nachhaltige Entwicklung und Verbesserung  
der Lebensumstände für alle nur möglich,  
wenn Kinderrechte umgesetzt werden

Die Kinderrechts-

konvention

Kindheit:

• Anerkennung als besonderer  
Lebensabschnitt

• Kinder müssen geschützt  
und unterstützt werden

ABER:

• Kinder können  
ihre Rechte einfordern

• Kinder müssen berücksichtigt  
und gehört werden

Vollständiger Name: „Übereinkommen 
über die Rechte des Kindes“, kurz: 
„Kinderrechtskonvention“ (KRK)

Am 20. November 1989 von der 
Generalversammlung der Vereinten 
Nationen in New York verabschiedet

Von allen Mitgliedsstaaten  
(außer den USA) ratifiziert

• Bedeutet nicht, dass die Kinderrechte  
überall umgesetzt werden

• KRK ist somit der bedeutendste  
der 9 Menschenrechtsverträge


